
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 07. November 2023 

wird folgend berichtet und die gefassten Beschlüsse bekannt 

gegeben: 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 10. Oktober 2023 wird bekannt gegeben, 

dass mit Wirkung zum 01. November 2023 Frau Franka Maurer zur Hauptamtsleiterin ernannt 

wird.  

Bericht der Bürgermeisterin 

• Sulpacher Straße: Diese ist ab 07.11.2023 wieder befahrbar, da der Feinbelag aufgebracht 

wurde. 

• Igelstraße: Am 07.11.2023 wird der Gehweg hergestellt, der Feinbelag wird am 

darauffolgenden Tag aufgebracht. Ab dem 09.11.2023 ist die Straße wieder befahrbar. 

• Baustelle Ortsmitte: Die Firma arbeitet momentan im Bereich der Küferstraße, aktuell 

werden L-Steine gesetzt. Danach werden die Bordsteine und Bushaltestellen hergestellt. 

Es ist geplant, dass der Gehweg in der Küferstraße vor Weihnachten wieder begehbar ist. 

Dies ist allerdings von den Witterungsverhältnissen abhängig. 

• Radreparatursäule und Poller vor dem Rathaus: Beides wurde entfernt, damit die 

Gaststätte Zur Mühle besser beliefert werden kann. Im Winter wird vor dem Rathaus und 

der Gaststätte gearbeitet. 

• Baugebiet Marsweiler Ost: Die Lieferung der Leuchtmittel ist für Ende November 

terminiert. Es wird angestrebt, die Straßenlaternen vor Weihnachten zu setzen.  

• Sanierung Klosterwiesenschule: Diese wird seit 06.11.2023 aufgerichtet. Bei guter 

Witterung wird am 15.12.2023 das Richtfest gefeiert. 

Sanierung Klosterwiesenschule, Hauptgebäude: Vergabe der Malerarbeiten, 

Bodenbelagsarbeiten und Außenanlagen 

Das Hauptgebäude der Klosterwiesenschule wird durch eine Vollsanierung mit Aufstockung 

umgebaut. Das Bestandsgebäude ist entkernt. Im kompletten Gebäude wurden die neuen 

Mauerwerkswände erstellt und die Tragkonstruktion der Decken verstärkt sowie die statisch 

erforderlichen Unter- und Überzüge und Stützen betoniert. Die beiden Treppenhäuser sind 

fertiggestellt. Die Rampe Richtung Aula, die erforderlich ist, damit die Räume im 

Untergeschoss auch barrierefrei zugänglich sind, ist weitestgehend fertig. Die Decken über 

dem Erdgeschoss und 1. Obergeschoss wurden von der Zimmerei geschlossen. Im nächsten 

Schritt werden voraussichtlich Anfang November die Wände des 2. Obergeschosses gestellt. 

Die Gewerke Malerarbeiten, Außenanlagen und Bodenbelagsarbeiten wurden öffentlich 

ausgeschrieben. Die Veröffentlichung der Ausschreibungen im Staatsanzeiger fand am 

05.09.2023 und am 07.09.2023 statt. Die Angebotseröffnung war am 17.10.2023. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:   

1. Der Auftrag für die Malerarbeiten wird an die Firma Malerbetrieb Knäpple GmbH aus 

Sigmaringen zum Auftragswert von 82.715,41 € brutto vergeben.  



2. Der Auftrag für das Gewerk Außenanlagen wird an die Firma Cristinziano Casciato 

Gartengestaltung aus Ravensburg zum Auftragswert von 59.250,93 € brutto vergeben.  

3. Der Auftrag für die Bodenbelagsarbeiten wird an die Firma Daci M Boden GmbH aus 

Asperg zum Auftragswert von 130.796,82 € brutto vergeben. 

Klimamobilitätsplan GMS Beschluss 

Der Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) wurde im Jahr 2021 mit fünf weiteren 

Modellregionen in Baden-Württemberg ausgewählt, einen Klimamobilitätsplan (KMP) zu 

erstellen. Der Klimamobilitätsplan ist die Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans 

(VEP). Die Maßnahmen des VEP stellen ein wesentliches Element des Klimamobilitätsplanes 

dar. Am 07.10.2021 hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverbands Mittleres 

Schussental die Vergabe der einzelnen Teilbereiche (Verkehrsmodellierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, ÖPNV-Konzept) für die Erstellung eines Klimamobilitätsplans an drei 

Fachbüros beschlossen. Die Erstellung des Klimamobilitätsplans wird zu 80% vom 

Verkehrsministerium gefördert. In den einzelnen Kommunen des Gemeindeverbandes wurde 

im März/April 2023 ein Grundsatzbeschluss zur Aufstellung des Klimamobilitätsplanes 

getroffen. Darin wurde beschlossen, mit verschiedenen Maßnahmen das Ziel der CO2-

Reduzierung zu erreichen. Im Juni 2023 wurde auf Basis des Entwurfes des 

Klimamobilitätsplanes die öffentliche Auslegung beschlossen. Diese wurde im Zeitraum vom 

10.07. bis zum 10.08.2023 durchgeführt. Nach der Auslegung und der Prüfung der 

eingegangenen Anregungen liegt nun der Endbericht des Klimamobilitätsplanes sowie seiner 

Anlagen vor, der durch die Kommunen des Gemeindeverbands sowie durch die 

Verbandsversammlung förmlich zu beschließen ist. Mit dem Beschluss des 

Klimamobilitätsplans kann mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 

1.  Der Gemeinderat beschließt den Endbericht des Klimamobilitätsplans des 

Gemeindeverbandes Mittleres Schussental 2030 mit Bericht und Anlagen als Grundlage für 

die Verkehrs- und Mobilitätsplanung des Gemeindeverbands Mittleres Schussental bis 2030 

und beauftragt die Vertreter in der Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Mittleres 

Schussental in der Sitzung vom 30.11.2023 dem Beschluss zum Klimamobilitätsplan 

zuzustimmen. 

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, die Realisierung der Maßnahmen entsprechend der 

Umsetzungsplanung vorzubereiten und dem Gemeinderat die erforderlichen 

Beschlussvorlagen zur Umsetzung und Finanzierung der Maß-nahmen vorzulegen, soweit 

Beschlüsse für Einzelmaßnahmen nicht bereits vorliegen. 

3.  Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass mit diesem Satzungsbeschluss des 

Klimamobilitätsplans noch keine Vorbelastung für die kommenden Doppelhaushalte (DHH) 

entstehen, die Realisierung der Maßnahmen gemäß der Umsetzungsplanung jedoch die 

zeitgerechte Bereitstellung ausreichender Finanzmittel und Personalressourcen voraussetzt. 

Die Umsetzung und Finanzierung der einzelnen Maßnahmen erfolgt dem gemäß vorbehaltlich 

der Mittelbereitstellung im jeweiligen DHH, sowie der mittelfristigen Finanzplanung – und 

entsprechend der Beschlussfassung zum jeweiligen DHH durch den Gemeinderat.  



4.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der regelmäßigen Kontrolle und 

Bewertung des Umsetzungsfortschritts sowie der Wirkung der Maßnahmen im Rahmen des 

Monitoringkonzepts. 

5.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, sich gegenüber dem Land Baden-

Württemberg und dem Bund für eine Ausweitung von deren Finanzierungsbeiträgen und 

Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der Maßnahmen des Klimamobilitätsplans GMS 2030 

einzusetzen. 

Bauantrag zur Erweiterung des bestehenden Milchvieh-Laufstalles auf Flst. 185/7, Brühl 

Der Bauherr beantragt auf der West- und Nordseite des bestehenden Milchvieh-Laufstalles 

einen Anbau von insgesamt 565 m2. Eine Aufstockung des Tierbestands nicht vorgesehen.  

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag wird 
erteilt. 

Normenkontrolle gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee-

Oberschwaben (Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 2023) 

Der am 25.06.2021 von der Verbandsversammlung des Regionalverbands Bodensee-

Oberschwaben als Satzung beschlossene gesamtfortgeschriebene Regionalplan (ohne Kapitel 

4.2 Energie) wurde am 06.09.2023 vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 

Baden-Württemberg genehmigt. Er trägt den Titel „Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 

2023“. Entsprechend der Genehmigung vom 06.09.2023 hat die Verbandsversammlung in der 

Sitzung am 25.10.2023 den Beitrittsbeschluss gefasst. Der Regionalverband wird die Erteilung 

der Genehmigung im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg am 03.11.2023 oder 10.11.2023 

öffentlich bekannt machen. Der Regionalplan wird durch die öffentliche Bekanntmachung 

verbindlich (§13 Abs.2 LplG).  

Der Regionalplan berücksichtigt die Belange der Gemeinde Baindt und des Zweckverbands 

Wasserversorgung Baienfurt-Baindt unzureichend, insbesondere im Hinblick auf das 

bedeutende und zu schützende Grundwasservorkommen im Altdorfer Wald sowie dessen 

Nutzung zur Trinkwasserversorgung; stattdessen weist der Regionalplan im Altdorfer Wald ein 

Vorranggebiet für Kiesabbau zu. Der Regionalplan soll im Rahmen einer Normenkontrolle 

gerichtlich überprüft und dessen Unwirksamkeit festgestellt werden. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:  

1. Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt, gegen die Gesamtfortschreibung des 

Regionalplans Bodensee-Oberschwabens (ohne Kapitel 4.2 Energie), nach erfolgter 

Bekanntmachung im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg, Normenkontrolle gemäß § 47 

VwGO zu erheben und hierfür die erforderlichen Schritte zu veranlassen. 

2. Die Verbandsmitglieder im Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt werden 

ermächtigt und beauftragt, gegen die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee-

Oberschwabens (ohne Kapitel 4.2 Energie), nach erfolgter Bekanntmachung im Staatsanzeiger 

für Baden-Württemberg, Normenkontrolle gemäß § 47 VwGO zu erheben und den Auftrag an 

die Verbandsverwaltung zu erteilen, hierfür die erforderlichen Schritte zu veranlassen. 



3. Die Gemeinde Baindt beauftragt die Rechtsanwälte Birk & Partner mit der Einlegung 

von Rechtsmitteln (Normenkontrolle). 

4. Die Kosten des juristischen Verfahrens werden im Hinblick auf die Sicherung des 

Wasservorkommens verursachungsgerecht auf die Wasserversorgung verbucht. 

Entsprechende Mittel werden im Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt 

eingestellt. 

Haushalt 2024 - Information und Vorberatung über einen Nachtragshaushalt 2024 

Die Kommunen werden nach der kommenden Herbststeuerschätzung mit nicht wesentlich 

mehr Steuereinnahmen rechnen können, sofern sich die regionalisierten Prognosen für 2024 

bestätigen. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem 

Großteil aus der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Finanzverwaltung wartet die regionalisierte 

Herbststeuerschätzung ab und wird dann den Produktbereich Steuern, allgemeine 

Zuweisungen und Umlagen aktualisieren.  

In der Nachtragshaushaltssatzung werden sowohl der Produktbereich Steuern als auch ein 

Investitionsvorhaben geändert. Gemäß § 82 Absatz 2 der Gemeindeordnung hat die 

Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht 

veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im 

Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans 

erheblichen Umfang geleistet werden müssen. In vorliegendem Fall haben sich die Kosten des 

Feuerwehrhauses erhöht. Aus diesem Grund wurden an anderen Stellen Einsparungen 

eingeplant. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:  

1. Der Gemeinderat nimmt den vorgesehenen Zeitplan und die Umsetzung eines 

Nachtragshaushaltes zur Kenntnis.  

2. Die Nachtragshaushaltssatzung 2024 soll am 13.12.2023 beschlossen werden. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt für die Erweiterung und Sanierung des 

Feuerwehrhauses einen Ausgleichstockantrag 2024 mit vorzeitiger Baufreigabe zu stellen. 

Anfragen und Verschiedenes 

• Pflanzaktionen: Die Pflanzaktionen der Gemeinde werden vorgestellt. Die Pflanzaktion 

zusammen mit der Reitergruppe Baindt dient dazu, Ökopunkte für den Neubau der 

Reithalle zu generieren. Die Pflanzungen im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahme 

Hirschstraße dienen dazu, später Ökopunkte für das Baugebiet Bühl einsetzen zu können. 

• Auswahl Wasserspiel für den Dorfplatz: Der Bauausschuss hat am 06.11.2023 über dieses 

Thema beraten. Der bisher geplante Technikschacht entspricht bspw. nicht den 

Arbeitsstättenrichtlinien, das Gesamtsystem entspricht nur in Teilen der DIN 31062. Die 

Wasseraufbereitung erfolgt ohne Chlor, woraus Wasserqualitätsprobleme entstehen 

können. Die bisher ausgewählte Firma liefert nur und bietet kostenpflichtige 

Einbauunterstützung an. Ein Wartungs- oder Servicevertrag wird nicht angeboten. Es wird 

daher vorgeschlagen, eine andere Firma auszuwählen. Daraus resultieren Mehrkosten in 

Höhe von 70.000 – 80.000 €. 



• Landesturnfest: Die Rückmeldungen bezüglich der Verpflegung der SporterlerInnen in 

Baindt im Rahmen des Landesturnfest wird abgefragt. Die Vereine, die eine mögliche 

Beteiligung in Betracht ziehen, werden von der Verwaltung zu einer gemeinsamen 

Besprechung eingeladen.  

• Terminkalender: Im August 2024 ist keine Gemeinderatssitzung vorgesehen.  

• Richtfest Klosterwiesenschule: Der momentane Bauzustand wird abgefragt und ob für 

den Winter eine Notabdichtung hergestellt wird. Es wird geprüft, ob das Holz durch die 

Firma abgedeckt werden muss.  

• Kunstrasenplatz Planungsstand: Die Vermessungen werden vorgenommen, um die 

Basisgrundlagen zu schaffen.   

 


